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Betreff:

Verantwortlicher
Bauführer:

Die Bürgermeisterin
der Silberstodt Schwoz

Pirchanger 65a - Sanierung eines Kabelfehlers - Vornahme von Gra-
bungsarbeiten im Straßenbereich

Herr lng. Florian Neurauter - 066416141405
Herr Günther Thurnes - 066416141464
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VERORDNUNG

Die Stadtgemeinde Schwaz or:dnet gemäß $ 43 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung 1960 wegen
der Durchführung von Grabungsarbeiten am Pirchanger 65a durch die Firma Hitthaller + Trixl,
Bahnhof-Umgebung 2a,6170 Zirl, für die notwendige Baudauer, längstens jedoch auf die Dauer
vom Q7.12.2022 bis 16.12.2022, wobei die Arbeitszeit zwei Arbeitstage beträgt, folgende ver-
kehrsregelnde Maßnahmen an:

Aufgrund des Einverständnisses des Grundeigentümers, Pirchanger 65a, ist während
der Durchführung der Bauarbeiten die Verkehrsumleitung über die private Hauszufahrts-
fläche möglich, sodass der obere Pirchanger für PlftV's weiterhin erreichbar ist.

2. Der Baustellenbereich ist gemäß Regelplan LO3 gegenüber der übrigen Verkehrsfläche
abztrsichern.

Die Absperreinrichtungen sind für die Durchführung der Bauarbeiten in den Nachtstun-
den zu beleuchten. Die Arbeiten sind nur in der Zeit zwischen 08:00 und 16:30 Uhr
durchzuführen. Für den Zeitraum vom 08.12.2022 bis 1 1 .12.2022 ist der Baustellenbe-
reich zumindest geschottert wieder zu verfüllen.

Da die Arbeiten im Straßenbereich zwar vorhersehbar und auch entsprechend geplant werden
können, die für die Arbeitsdurchführung erforderlichen Verkehrsregelungen jedoch örtlich
und/zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, haben die Organe des Bauführers nach Maß-
gabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde verord-
neten Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Stra-
ßenverkehrszeichen mit der Wirkung zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfang von
der Behörde bestimmt worden wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sicht-
barmachung) ist von den Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk ($'tO AVG 1950) fest-
zuhalten.

Die Kundmachung dieser Verordnung hat durch die Aufstellung der angeführten Straßenver-
kehrszeichen und die sonst erforderlichen Maßnahmen (Abschrankung der Baustelle usw.) zu
erfolgen. Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen in Kraft und mit
deren Entfernung wieder außer Kraft. Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen
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der Straßenverkehrszeichenverordnung in der derzeit geltenden Fassung entsprechen. Die Best-
immungen der $$ 48 bis 54 der StVO 1960 müssen bei der Aufstellung der Straßenverkehrszei-
chen genau beachtet werden.

Die Aufstellung der Straßenverkehrszeichen hat im Bereich von Bundes- oder Landesstraßen
vom Bauführer im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Straßenmeisterei und
bei Gemeindestraßen einvernehmlich mit dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde zu erfol-
gen. Die Kosten für die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs im gegenständ-
lichen Baustellenbereich sind gem. $ 32 Abs. 6 StVO 1960 vom Bauführer zu tragen.

Die B nn:

r, MSc.)

Ergeht an:
Fa. Hitthaller + Trixl, Bahnhof-Umgebung 2a,6170 Zirl
Polizeiinspektion Schwaz
Stadtpolizei Schwaz
Bezirkshauptmannschaft Schwaz
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STRASSEN MIT EINEM FAHRSTREIFEN JE FAHRTRICHTUNG

I n fi Arbeltestellen von längerer Dauer
I I | {Sperre eines Fahrctreifens
f- \/ VRegelung mittels Wartepfllcht

RVS 05.05.,14

I

rii oi

ul 9z

t!0

(gr

Qt

v
Udelche der beiden Fahrtrichlungen rwilepflichtig
zu sein hat lürBt von den öillich€n Gegdenheibn
(Näln zu Krceungen, Eisenbahnkreeungen,
Steigungen usv") ab.
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Zu baziehen bei der Österreichischen Forschungsgesellschaft Straß€ - Schiene - Verkehr
Ausgabe 1. Februar 201 6
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